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Friedhofsgebührensatzung 

SATZUNG 

über die Erhebung von Friedhofsgebühren 

der Ortsgemeinde Göcklingen 

vom 01.03.2023 

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 

(GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende 

Satzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird: 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

Für die Benutzung der Einrichtung des Friedhofswesens und ihrer Anlagen werden 

Benutzungsgebühren erhoben. Die Gebührensätze ergeben sich aus der Anlage zu dieser 

Satzung. 

 

§ 2 

Gebührenschuldner 

 

Gebührenschuldner sind: 

1.) Bei Erstbestattungen die Personen, die nach § 9 Bestattungsgesetz verantwortlich sind, 

und der Antragsteller, 

2.) bei Umbettungen und Wiederbestattungen der Antragsteller. 

 

§ 3 

Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit 

 

1.) Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Leistungen nach der 

Friedhofssatzung, bei antragsabhängigen Leistungen mit der Antragstellung. 

2.) Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des 

Gebührenbescheids fällig. 
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§ 4 

Inkrafttreten 

 

1.) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

2.) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren vom 15.05.2002 

und die 1. Änderung der Anlage zur Satzung vom 09.11.2005 über die Erhebung von 

Friedhofsgebühren außer Kraft. 

 

Göcklingen, den 01.03.2023 

 

 

(Manuela Laub) 

Ortsbürgermeister  
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Anlage zur Friedhofsgebührensatzung 

 

I.  Reihengrabstätten 

 

Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 und 3 der 

Friedhofssatzung für Verstorbene 

 

1.) bis zum vollendeten 14. Lebensjahr      - 

2.) ab dem vollendeten 14. Lebensjahr   350,00 € 

 

II. Erwerb von Wahlgrabstätten / Verleihung des Nutzungsrechts 

 

1.) Für den Erwerb von Wahlgrabstätten und die Verleihung des Nutzungs= 

rechts an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 und 3 der Friedhofssatzung werden 

Gebühren wie folgt erhoben: 

 

 a) eine Einzelwahlgrabstätte   400,00 € 

 b) eine Doppelwahlgrabstätte   800,00 € 

 c) eine Dreierwahlgrabstätte 1200,00 € 

 d) eine Viererwahlgrabstätte 1600,00 € 

 e) eine Urnenwahlgrabstätte   250,00 € 

 f) eine Wiesenurnenwahlgrabstätte (1 Urne)   600,00 € 

 g) eine Wiesenurnenwahlgrabstätte (2 Urnen)   850,00 € 

 h) eine Wiesenerdwahlgrabstätte (1 Sarg) 1000,00 € 

 i) eine Wiesenerdwahlgrabstätte (2 Särge) 1400,00 € 

 j) eine Einzeltiefwahlgrabstätte   800,00 € 

 

 

2.) Verlängerung des Nutzungsrechts nach II.1 bei späteren Bestattungen 

für jedes volle Jahr für 

 a) eine Einzelwahlgrabstätte      16,00 € 

 b) eine Doppelwahlgrabstätte      32,00 € 
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 c) eine Dreierwahlgrabstätte      48,00 € 

 d) eine Viererwahlgrabstätte      64,00 € 

 e) eine Urnenwahlgrabstätte      10,00 € 

 f) eine Wiesenurnenwahlgrabstätte (1 Urne)      24,00 € 

 g) eine Wiesenurnenwahlgrabstätte (2 Urnen)      34,00 € 

 h) eine Wiesenerdwahlgrabstätte (1 Sarg)      40,00 € 

 i) eine Wiesenerdwahlgrabstätte (2 Särge)      56,00 € 

 j) eine Einzeltiefwahlgrabstätte      32,00 € 

 

 

III. Ausheben und Schließen der Gräber 

 

1.) Die Arbeiten für das Ausheben und Schließen der Gräber werden von einem von der 

Ortsgemeinde beauftragten Unternehmen durchgeführt.  

2.) Der Gemeinderat entscheidet durch Beschluss, welches Unternehmen mit den Arbeiten 

beauftragt wird. 

3.) Die Kosten für das Ausheben und Schließen der Gräber sind von dem Auftraggeber der 

Beerdigung direkt mit dem Aushubunternehmen abzurechnen. 

4.) Die Kosten für das Ausheben und Schließen der Gräber sind in einem Werkvertrag 

zwischen der Ortsgemeinde und dem von der Ortsgemeinde beauftragten 

Unternehmen geregelt.  

5.) Für Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit werden entsprechende Zuschläge 

berechnet. 

6.) Zuschläge, die das per Werkvertrag mit dem Grabaushub betraute Unternehmen 

berechnet, sind ebenfalls an den Auftraggeber der Beerdigung weiterzugeben. 

7.) Nachforderungen des mit dem Grabaushub betrauten Unternehmens für Transport von 

Abraum oder Erde bzw. Erdhügelarbeiten sind von diesem direkt mit dem Auftraggeber 

der Beerdigung abzurechnen und gemäß Nachweises zu berechnen. 
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IV. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen 

 

Das Ausgraben und Umbetten von Leichen wird durch gewerbliche Unternehmen 

vorgenommen. Die hierbei entstehenden Kosten sind von den Gebührenschuldnern als 

Auslagen zu erstatten. 

Für die Wiederbestattung von Leichen und Wiederbeisetzung von Urnen sind die gleichen 

Gebühren wie für das Ausheben und Schließen der Gräber zu entrichten. 

 

 

V. Benutzung der Trauerhalle 

 

1.) Für die Aufbewahrung 

 a) einer Leiche oder Urne bis zu 3 Tagen, einschl. Trauerfeier      150,00 € 

 b) für jeden weiteren Tag        30,00 € 

2.) a) Für die Kühlzelle bis zu 3 Tagen        30,00 € 

 b) Pro weiteren Tag Kühlzellennutzung        10,00 € 

3.) Für die Heizung        25,00 € 

4.) Für die Reinigung (inklusive Kühlzelle)         80,00 € 

 

 

VI. Sonstige Gebühren 

 

Zulegung einer Urne in ein Erdgrab        90,00 € 

 

Gemeindearbeiter bei Bestattung        80,00 € 

 

Die Pflegegebühr (§ 23 Abs. 3 der Friedhofssatzung) bei vorzeitiger  

Abräumung beträgt 10% der Nutzungsgebühr nach I.1 bzw. II.1  

pro Jahr der vorzeitigen Abräumung. 

 

Verwaltungsgebühren: 

1.) Zubettung einer weiteren Person in eine bestehende Grabstätte:        30,00 € 

2.) Erteilung der Genehmigung zur Errichtung von Grabmälern, Einfassungen, 
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Grababdeckplatten, Abräumungen etc.:       50,00 € 

3.) Umschreibung Grabnutzungsrechts, Erstellung von Urkunden ohne Beiset=       50,00 € 

zung 

4.) Gestattung von Ausnahmen von Vorschriften der Friedhofssatzung:       50,00 € 

5.) Ausstellung eines Grabnachweises, Urnenanforderung bei Umbettungen:       50,00 € 

 

das Ausgraben einer Leiche vor Ablauf der Ruhezeit: 

6.) ohne Übertragung in ein anderes Grab:      250,00 € 

7.) mit Übertragung in ein anderes Grab (Umbettung):      450,00 € 

 

das Ausgraben von Aschenresten pro Urne: 

8.) mit / ohne Übertragung in ein anderes Grab:      250,00 € 

 

Nutzung des Friedhofs von Dienstleistungserbringern: 

9.) Zulassung für Dienstleistungserbringer, Gewerbetreibende 

 (Zulassungszeitraum 2 Jahre):        30,00 € 

10.) Entzug der Zulasssung von Dienstleistungserbringern, Gewerbetreibenden:       30,00 € 

 

 


